
Tabelle 1:

Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren für
den Besuch einer Kindertageseinrichtung (Kindergärten, Kin-
derkrippen, Kinderhorte, Kooperative Ganztagebetreuung)

Vom 01. Juli 2022
Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund von Art. 1, 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kom-
munalabgaben-gesetzes (KAG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 04. April
1993 (GVBl S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch Art. 10b des Gesetzes
vom 10. Dezember 2021 (GVBl. S. 638) geändert worden ist, folgende Sat-
zung:
Die Satzung über die Gebühren für den Besuch einer Kindertageseinrich-
tung (Kindergärten, Kinderkrippen, Kinderhorte, Kooperative Ganztagebe-
treuung) vom 29. Oktober 2002 (AM Nr. 46 vom 13.11.2002), die zuletzt
durch Satzung vom 11.08.2021 (AM Nr. 34 vom 25.08.2021) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:
§ 1 Änderungen
1. In § 1 wird der Begriff „Kinderhorte“ durch den Begriff „Kinderhorten“

ersetzt.
2. In § 3 Abs. 3 Satz 3 wird der Begriff „Öfnungstagen“ durch den Begriff

„Öffnungstagen“ ersetzt.
3. Nach § 3 Abs. 4 Satz 2 wird folgender Satz 3 eingefügt:

Die Monatsgebühr wird dabei zunächst regulär erhoben und im Nachhin-
ein, nach Mitteilung des Betreuungsbeginns durch die Kindertagesein-
richtung, erfolgt eine entsprechende Erstattung.
Der bisherige Satz 3 wird zu Satz 4; der bisherige Satz 4 wird zu Satz 5.

4. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
(1) Die Besuchsgebühr beträgt ab dem 01.09.2022 für die vereinbarten täg-

lichen Betreuungszeiten im Monat:

5. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
Für den Besuch einer Einrichtung der Kooperativen Ganztagsbildung gilt
die Gebührenhöhe für den Besuch eines Kinderhorts entsprechend.

6. Nach § 4 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt:
(2a) Einrichtungsbezogen kann von diesen Gebühren abgewichen wer-
den, sofern aufgrund besonderer Umstände (z.B. kürzere Schließzeiten,
überlange Öffnungszeiten der Einrichtung) eine erhebliche finanzielle
Mehrbelastung für den Träger entsteht.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. September 2022 in Kraft.
STADT INGOLSTADT
Ingolstadt, 01.07.2022
Dr. Christian Scharpf
Oberbürgermeister

Bürgerversammlung VIII – Ober-/Unterhaunstadt
Die Stadt Ingolstadt lädt am Donnerstag, den 21.07.2022 um 18:30 Uhr zu
einer Bürgerversamm-lung in den Sportgaststätte Ober-/Unterhaunstadt,
Weckenweg 27, 85055 Ingolstadt ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Rück- und Ausblick
3. Themen des BZA
4. Offene Fragerunde
Anfragen und Anträge, die den Stadtbezirk betreffen, können in der Bür-
gerversammlung mündlich oder vorher schriftlich bei der Stadt Ingolstadt,
Hauptamt, Rathausplatz 2, 85051 Ingolstadt bzw. per E-Mail unter buerger-
beteiligung@ingolstadt.de gestellt werden. Zu diesen Themen werden Re-
feren-ten der Fachverwaltung in der Versammlung Stellung nehmen. Sie
stehen ebenso wie Oberbür-germeister Dr. Christian Scharpf interessierten
Bürgerinnen und Bürgern auch nach der Versamm-lung noch einige Zeit
Rede und Antwort zu einzelnen Anliegen, welche nicht in der vom Bezirk-
saus-schuss eingereichten Themenliste enthalten sind.
Es besteht die Möglichkeit, die Versammlung per Zoom-Konferenz zu ver-
folgen.
Der Link ist auf www.ingolstadt-macht-mit.de eingestellt lautet wie folgt
(mit Klick auf den Link er-klären Sie sich mit den u. g. datenschutzrechtli-
chen Regelungen einverstanden):
Zoom-Meeting beitreten
https://us02web.zoom.us/j/87196094161?pwd=RFN1aDFJcnZxRFpWckR5Q
WE1WHlFQT09
Meeting-ID: 871 9609 4161
Kenncode: 941593
Schnelleinwahl mobil
+496971049922,,87196094161#,,,,*941593# Deutschland
+496938079883,,87196094161#,,,,*941593# Deutschland
Einwahl nach aktuellem Standort
+49 69 7104 9922 Deutschland
+49 69 3807 9883 Deutschland
+49 695 050 2596 Deutschland
Meeting-ID: 871 9609 4161
Kenncode: 941593
Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/kwHxuAGn5
QR-Code zur Zoom-Konferenz:

Hinweise nach Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
In diesen Datenschutzhinweisen erläutern wir Ihnen unseren Einsatz der Vi-
deokommunikations-software „Zoom“ des Anbieters Zoom Video Commu-
nications Inc.
Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Zur Durchführung von virtuellen Besprechungen, interaktiven Online-Kur-
sen und internetbasierten Veranstaltungen („Webinaren“) wird „Zoom“
verwendet.
Je nach Art und Umfang der Nutzung von „Zoom“ werden verschiedene Ar-
ten von Daten wie An-gaben zu Ihrer Person, zur Veranstaltung, Geräte-/
Hardwaredaten, Text-, Audio- und Videodaten verarbeitet, soweit dies nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e DSGVO für dienstliche Zwecke bzw. für die konkrete
Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Soweit die Datenverarbeitung im Rah-
men von Ver-tragsbeziehungen durchgeführt wird, basiert dies auf Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.

Betreuungs-
zeiten täglich im Kindergarten im Kinderhort in der

Kinderkrippe

1 - 2 Stunden - 55,00 EUR 110,00 EUR
2 - 3 Stunden - 70,00 EUR 140,00 EUR
3 - 4 Stunden 100,00 EUR 85,00 EUR 170,00 EUR
4 - 5 Stunden 110,00 EUR 105,00 EUR 200,00 EUR
5 - 6 Stunden 120,00 EUR 125,00 EUR 230,00 EUR
6 - 7 Stunden 130,00 EUR 145,00 EUR 260,00 EUR
7 - 8 Stunden 140,00 EUR 165,00 EUR 295,00 EUR
8 - 9 Stunden 150,00 EUR 185,00 EUR 330,00 EUR

mehr als
9 - 10 Stunden

160,00 EUR 205,00 EUR 370,00 EUR
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Sofern Sie bei der Nutzung von „Zoom“ freiwillig Angaben gemacht und
zulässige Zustimmungen gegeben oder freiwillig nicht zwingend erforder-
liche Funktionen genutzt haben, erfolgt die damit einhergehende Daten-
verarbeitung auf Grundlage Ihrer stets widerruflichen Einwilligung nach
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Verarbeitungen, die zulässig vor dem Wider-
ruf erfolgt sind, sind von dem Widerruf nicht erfasst.
Weitergabe Ihrer Daten
Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung von „Zoom“ verarbeitet
werden, werden nicht an Dritte weitergeben, sofern sie nicht gerade zur
Weitergabe bestimmt sind oder aufgrund gesetzli-cher Befugnisse übermit-
telt werden müssen oder dürfen.
Die Daten werden durch Zoom Video Communications Inc. als externer
Dienstleister und Auf-tragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DSGVO auch au-
ßerhalb des Geltungsbereichs der DSGVO verarbeitet. Um ein angemessenes
Datenschutzniveau gem. Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO zu errei-chen, werden
daher EU-Standardvertragsklauseln verwandt sowie geeignete technische
und orga-nisatorische Maßnahmen zur Wahrung der Vertraulichkeit einge-
setzt (z.B. keine automatisierte Aufzeichnung, Pseudonymisierung, Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung, Auswahl eines DSGVO-konformen Rechenzen-
trums).
Weiterführende Hinweise
Weitere Informationen, insbesondere zu Ihren Datenschutzrechten, finden
Sie unter www.ingolstadt.de/datenschutz unter dem Punkt „Datenschutzer-
klärung“.
Die Übertragung findet im o. g. Veranstaltungsraum statt. Die dort anwe-
senden Personen können etwaige Wortbeiträge hören. Ihr Bild wird auf-
grund der Positionierung des Videokonferenzsystems in der Regel nur von
dem jeweiligen Referenten gesehen.

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses V – Südwest
Am Dienstag, 19.07.2022, findet um 19:30 Uhr eine öffentliche Sitzung des
Bezirksausschusses V – Südwest statt. Der Veranstaltungsort ist das Sport-
heim SV Haunwöhr, Langgasse, 85051 Ingolstadt.
Tagesordnung
Öffentliche Sitzung
1. Niederschrift vom 21.06.2022
2. Präsentation: Donaukonzept des Bund Naturschutz
3. Antwortschreiben der Stadt
3.1. Stellungnahme zur Bürgerinnenanfrage „Apian-Gymnasium – Gesund-

heitsschutz und Pausenhof“ (2022-05-010 und 2022-05-001)
3.2. Zuschuss zum Kinderspielplatz SV Haunwöhr - AZ 2019-05-001 B
3.3. Lechermannstraße / Kirchstraße – Bepflanzung des Grünstreifens

2020-05-014
3.4. Bücherschränke - Zwischenmitteilung
4. Bürgeranliegen
5. Verschiedenes
Bezirksausschussvorsitzende:
Claudia Majehrke

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses X – Süd
Am Dienstag, 19.07.2022 findet um 19:30 Uhr eine öffentliche Sitzung des
Bezirksausschusses X – Süd statt. Veranstaltungsort: Hybrid-Sitzung/Sport-
center Zuchering, Seeweg 17, 85051 Ingolstadt
Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bekanntgaben der Stadt Ingolstadt
2.1. Einfädelspur „Weicheringer Straße“/B13 (AZ: 2021-10-006)
2.2. Social Sofa (AZ: 2022-10-015 B)
2.3. Bücherschrank – Stellungnahme BZA-Vorsitzende und Zwischenmittei-

lung Referat für Kultur & Bildung
2.4. Bewegungspark westlich Kempe-See
2.5. Solaranlage LbV
3. Anträge
3.1. Wohnortnahe Kita-Versorgung
3.2. Parksituation „Argulastraße“
4. Bürgerhaushalt 2022/23
4.1. Pflanzaktion Kindergruppe Obst- und Gartenbauverein Zuchering
5. Themensammlung Bürgerversammlung am 13.10.2022
6. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen
Bezirksausschussvorsitzende:
Tanja Stumpf, Am Oberen Anger 3, 85051 Ingolstadt
Die Bezirksausschusssitzung wird hybrid durchgeführt. Die Sitzung ist auch
in dieser Form öffentlich.
Jede/r Bürger/in kann bei der Vorsitzenden die nötigen Zugangsinforma-
tionen zur Online-Sitzung erhalten (Anmeldung unter Mail:
tstumpf76@web.de) bzw. beim angegebenen Sitzungsort an der Sitzung
teilnehmen.
Bezirksausschussmitglieder sind automatisch angemeldet und erhalten
rechtzeitig die Zugangsdaten zur Online-Sitzung! Bei Verhinderung bitten
wir um Abmeldung beim Bezirksausschussvorsitzenden.
Aufgrund des Hausrechts am Veranstaltungsort können weitere Regelun-
gen bestehen. Bitte denken Sie deshalb vorsorglich an einen 3 G – Nachweis
und eine FFP 2 Maske.
Hinweise zum Datenschutz:
Informationen zum Datenschutz, finden Sie unter
www.ingolstadt.de/datenschutz unter dem Punkt „Datenschutzerklärung“.

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt
vom 29.06.2022 (Az.: 01063-22)

Vorhaben/Betreff: Erhöhung eines zweistöckigen Anwesens mit Walmdach
auf drei Vollgeschosse mit Flachdach

Grundstück: Ingolstadt, Friedrich-Ebert-Straße 32 1/2
Gemarkung: Ingolstadt
Flur-Nr.: 3719/8
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmigung (Bescheid
vom 29.06.2022). Geplant ist die Erhöhung eines zweistöckigen Anwesens
mit Walmdach auf drei Vollgeschosse mit Flachdach.
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle benachbarten
Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme darauf hin, dass die o.a. ge-
nehmigten Planunterlagen beim Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spi-
talstr. 3, 1. Stock, Zimmer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Ge-
schäftsstunden eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese Ver-
öffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO).
Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden Sie sich
bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem
Bayerischen Verwaltungsgericht München in 80335 München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elek-
tronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die
Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen
grundsätzlich elektronisch einreichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten
infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Erhebung eines Erschließungsbeitrages
Folgende Teilmaßnahmen wurden abgeschlossen:
Straße: Beilngrieser Str.
Lindewiesener Str. (Einmündung östl.)
Lindewiesener Str. (Einmündung westl.)
Teilmaßnahmen: Herstellung der Erschließungsanlage
(ausgenommen Grünflächen und Ausgleichsmaßnahmen)
Gemäß Baugesetzbuch in Verbindung mit dem Kommunalabgabengesetz
und der Erschließungsbeitragssatzung werden daher für o.g. Maßnahmen
Erschließungsbeiträge im Rahmen der Kostenspaltung erhoben, sobald die
Voraussetzungen für die Verteilung des Aufwandes vorliegen.

Öffentliche Ausschreibung nach UVgO
Die IFG Ingolstadt AöR, beabsichtigt folgende Leistung nach UVgO mit einer
öffentlichen Ausschreibung zu vergeben:
Winterdienstvertrag GVZ IN, Nr. 12/2021/04
Einreichungstermin: 30.08.2022 um 10:00 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt-GVZ
Ausschreibungsstelle: IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-3118, Fax (0841) 305-3199,
E-Mail: vergabe-ifg@ingolstadt.de
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.staatsanzeiger-eservices.de

Öffentliche Ausschreibung
Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Hindemithstraße 30, 85057 Ingol-
stadt, Tel. (0841) 305-35 01, vergabe@in-kb.de, schreiben folgende Leistung
nach UVgO aus:
ICP-MS-System, Nr. WLB-02-2022
Einreichungstermin: 28.07.2022 um 10:00 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Öffentliche Ausschreibung
Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Hindemithstraße 30, 85057 Ingol-
stadt, Tel. (0841) 305-37 01, vergabe@in-kb.de, schreiben folgende Leistung
nach UVgO aus:
Kombi-Streumaschine für Streusalz und Sole, Nr. RSW-WD-007-2022
Einreichungstermin: 28.07.2022 um 10:30 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Schulverwaltungsamt, beabsichtigt folgende Leistung
nach VGV im Offenen Verfahren zu vergeben:
Beschaffung einer Portalfräsmaschine für die Staatl. Berufsschule I
Ingolstadt, Nr. 440-0026-2022-L-IN
Einreichungstermin: 03.08.2022 um 23:59 Uhr, Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2446, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Entleerungstermine der Abfallbehältnisse in den
Stadtbereichen, in denen die Bürger ihre Tonnen selbst

zur Entleerung bereitstellen müssen
In nachfolgenden Stadtbereichen müssen die Bürger ihre Abfallbehältnisse
selbst am Entleerungstag ab 7.00 Uhr bereitstellen. Verschiebungen auf-
grund eines Feiertages sind in der unten stehenden Tabelle durch Fettdruck
gekennzeichnet.
Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmülltonne ge-
leert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.
Alle Termine sind in der INKB Abfall Planer – App mit Erinnerungsfunktion
sowie im Abfallkalender unter www.in-kb.de/abfallkalender zu finden.
Die Entleerungstermine für die nächsten 4 Wochen:

Stadtteile ohne Service Entleerungstag Restmüll Biomüll Papier

Zuchering Montag 18.07. 01.08. 25.07. 08.08. 08.08. 05.09.
Zuchering (nördlich Weicheringer
Straße / östlich Alte Mühle)

Montag /
Papier Freitag 18.07. 01.08. 25.07. 08.08. 05.08. 02.09.

Mailing, Feldkirchen Montag 25.07. 08.08. 18.07. 01.08. 25.07. 22.08.
Winden, Oberbrunnenreuth,
Unterbrunnenreuth, Spitalhof Dienstag 19.07. 02.08. 26.07. 09.08. 09.08. 06.09.

Spitalhof (südlich Kirchstraße bis
Einmündung Argulastraße in
Hans-Denck-Str.)

Dienstag /
Papier Freitag 19.07. 02.08. 26.07. 09.08. 05.08. 02.09.

Irgertsheim, Pettenhofen Dienstag 26.07. 09.08. 19.07. 02.08. 02.08. 30.08.
Mühlhausen, Dünzlau Dienstag 26.07. 09.08. 19.07. 02.08. 02.08. 30.08.
Gerolfing (nördl Wilhelm-Busch-Str.) Dienstag 26.07. 09.08. 19.07. 02.08. 02.08. 30.08.
Gerolfing (restliches Gebiet) Mittwoch 27.07. 10.08. 20.07. 03.08. 03.08. 31.08.
Etting Mittwoch 20.07. 03.08. 27.07. 10.08. 20.07. 18.08.
Hagau Donnerstag 21.07. 04.08. 14.07. 28.07. 14.07. 11.08.
Oberhaunstadt, Müllerbad Donnerstag 21.07. 04.08. 14.07. 28.07. 21.07. 19.08.
Unterhaunstadt Freitag 22.07. 05.08. 15.07. 29.07. 22.07. 20.08.
Seehof Freitag 15.07. 29.07. 22.07. 05.08. 22.07. 20.08.

Nr. 28 Mittwoch, 13.07.2022
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